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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.06.2021 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  

 

In Gesprächen mit Mitarbeiter*innen und Jugendlichen aus den verschiedenen Jugendhäusern der 

Stadt Erfurt kommt immer wieder die Frage nach dem Zustand derselben auf. Vielfach ist von 

sanierungsbedürftigen Fassaden, alten Heizungsanlagen, notwendigen Investitionen in den 

Brandschutz und veralteter Technik die Rede. 

Daher stellt sich die Frage nach dem allgemeinen Zustand der Jugendhäuser und danach, ob es ein 

derzeit geltendes Sanierungskonzept gibt. 

 

Vor diesem Hintergrund habe ich folgende Fragen an die Stadtverwaltung: 

 

1. Wie ist aus Sicht der Stadtverwaltung der bauliche Zustand der Jugendhäuser in Erfurt 

(bitte nach einzelnem Objekt aufgeschlüsselt darstellen)?  

2. Gibt es einen geltenden Sanierungsplan und wenn ja, mit welchen zeitlichen 

Rahmensetzungen?  

3. Sind aus Sicht der Stadtverwaltung Neubauten erforderlich? Wenn ja, wo, wenn nein, 

warum nicht? 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

23.06.2021, gez. i. A. xxxxx 

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Frau 

Rothe-Beinlich 
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